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io ) Da Fleifch leicht fremde Gerüche anzieht , fo fordern die Aufbewahrungs¬
räume im Kühlhaufe eine vollkommen reine Luft ; zu vermeiden ift daher die
anfängliche und die zukünftige Nachbarfchaft von Betrieben/ die von ftarken
Gerüchen begleitet find , wie Mälzereien , Brauereien , Seifenfiedereien , chemifche
Fabriken , Leimkochereien , Lack- und Farbefabriken , Gasanftalten ufw.

Dagegen können auf größeren Schlachthöfen technifch vorzüglich eingerich¬
tete Talgfchmelzen , Darmfchleimereien , Häutefalzer'eien als Nebenbetriebe des
Fleifchergewerbes fehr wohl eingerichtet werden . Es ift fogar hygienifch vor¬
teilhaft, diefe Anlagen nicht in der Stadt zuzulaffen, weil der Schlachthof mit feiner
großen Luftmaffe die Gerüche leichter verdünnen und unwahrnehmbar machen
kann , als dies Grundftücke an ftädtifchen Straßen vermögen .

Man wird häufig infolge der Lage der Bahnhöfe oder aus anderen , die
Wahl eines beftimmten Grundftückes erzwingenden Gründen nicht fämtlichen
angeführten Forderungen gerecht werden können und zufrieden fein müffen,
wenn die örtlichen Verhältniffe die wefentlichften erfüllen. Welche als befonders
wichtig und deshalb ausfchlaggebend anzufehen find, muß im einzelnen Falle ent-
fchieden werden .

e ) Umfang der Schlachthofanlagen .
Um über die Mindeftabmeffungen der Schlachthofanlagen einigen Anhalt zu

geben , teilen wir nachftehend die Beftimmungen mit, die der Königl . Regierungs -

präfident in Pofen für die Errichtung von öffentlichen Schlachthäufern zur Be¬
achtung durch die Gemeinden feines Regierungsbezirkes am 31 . Juli 1896 er¬
laffen hat :

§ 1 . Größe des Grundftückes 18 ) . Die Größe des Schlachthof -Grundftückes

muß mindeftens betragen :
für Städte bis zu 3000 Einwohner . 0,60 <*ra

„ „ von 3000 bis 5000 Einwohner . 0,50 „

„ „ „ 5000 „ 7000 „ 0,40 „

„ „ „ 7000 „ 10 000 „ 0,35 „
für den Einwohner .

§ 2 . Erforderliche Gebäude und Räumlichkeiten . Jeder Schlachthof muß

enthalten :
« ) Schlachträume , in denen das Vieh getötet , aufgehängt , enthäutet und ausge¬

weidet wird .
Es wird empfohlen , wenigftens für Städte mit über 3000 Einwohnern getrennte

Schlachträume für Schweine einerfeits , für Groß - und Kleinvieh andererfeits anzulegen .

ß) Einen Schweinebrühraum und eine Kaldaunenwäfche . Die Vereinigung beider

Räume kann nur für die kleineren Städte ausnahmsweife geftattet werden .
Falls eine befondere Schweine -Schlachthalle vorhanden ift , können die Schweine

auch in diefer gebrüht werden ; über dem Brühkeffel muß alsdann jedoch eine gut
wirkende Ventilationseinrichtung angebracht fein .

Die Kaldaunenwäfche muß in der Nähe der Schlachträume liegen , doch fo , daß

die üblen Gerüche nicht in letztere gelangen können .

y) Stallungen für die verfchiedenen Tiergattungen , welche in möglichfter Nähe der
Schlachträume liegen müffen .

B) Düngerftätten .
s) Aborte .

14.
Eine

preußifche
Vorfchrift

18) Vergl. hierzu die Ausführungen unter f .
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l ) Schlachthaus und Stall für kranke Tiere , in welchem zugleich die Sterilifation

und das Ausfchmelzen der für den menfchlichen Genuß noch geeigneten minderwertigen

Fleifchteile vorgenommen werden kann.
7)) Abwaffer - Desinfektionsanftalt .
Q.) Schlachtraum für Pferde , falls folche gefchlachtet werden follen . Die unter

B, s, fr und v] genannten Anftalten dürfen mit den eigentlichen Schlachthallen nicht in

demfelben Gebäude vereinigt werden .
Es wird ferner noch die Anlegung folgender Räume empfohlen :

t) Mafchinen- und Keffelraum.
%) Ein Kühlhaus .

1) Räume zum Aufenthalt und Reinigen der Metzger und ihrer Gefellen .

p.) Freibank zum Verkaufen des minderwertigen Fleifches.
v ) Gefchäftsräume und Wohnungen für die Beamten und Fleifchbefchauer . — Falls

die Anlage einer Talgfchmelze oder Albuminfabrik beabfichtigt wird , muß hierzu be-

fondere Genehmigung nachgefucht werden , und es ift dafür Sorge zu tragen , daß die
übelriechenden Gafe durch Verbrennung oder auf fonft geeignete Weife unfchädlich

gemacht werden.
§ 3 . Größe der Schlachträume . Die Größe der Schlachträume ift nach der

größten Zahl der täglich zu fchlachtenden Tiere unter Berückfichtigung folgender Grund -
fätze zu bemeffen:

Für Großvieh find foviel Großviehwinden anzuordnen , als die größte Anzahl der
Tagesfchlachtungen beträgt , und jede davon beanfprucht 5 Raum ohne Gänge .
Außerdem find eine oder mehrere Refervewinden vorzufehen . Jedes Stück Großvieh
bedarf 2 Haken.

In der Kleinvieh-Schlachthalle find fo viele laufende Meter Hakenrahmen an¬
zuordnen , als die Hälfte der größten Anzahl Tagesfchlachtungen beträgt , wobei die Haken¬
entfernung 25 bis 30 cm beträgt. Ein Stück Kleinvieh bedarf zum Schlachten eines Raumes
von mindettens 3 9“ Grundfläche während einer halben Stunde und 3 Haken .

In der Schweine-Schlachthalle find fo viele laufende Meter Hakenrahmen an¬
zubringen , als die größte Zahl der täglichen Schlachtungen beträgt , wobei die Haken¬
entfernung 30 cm beträgt. Für den Brühraum ift für jede Tagestchlachtung 0,5 am

, min-
deftens jedoch 40 Grundfläche zu rechnen . Zum Ausfchlachten ift ein Raum von
3,80 bis 4,oo m Breite vorzufehen . Jedes Schwein bedarf 4 Haken .

Steht die Anzahl der größten Tagesfchlachtungen nicht fett , fo ift diefelbe nach
der Einwohnerzahl zu beftimmen , und zwar find zu rechnen für je 1000 Einwohner ,

>5-
Öfterreichifche
Vorfchriften .

Großvieh Kleinvieh Schweine
wenn täglich gefchlachtet wird : 0,8
wenn nur einmal wöchentlich

gefchlachtet wird : 2,4

2,4

7,2

1,8

5,4

tägliche
Schlachtungen .

Die Höhe der Schlachträume foll mindeftens 4,50 “ betragen.
In Öfterreich gelten nachftehende Beftimmungen für kleine Schlachthöfe 19) :
Bereits im Jahre 1894 hatte der fchlefifche Landes-Sanitätsrat den Gemeinden von

3000 bis 5000 Einwohnern die eminenten Vorteile klargelegt , welche aus einem
zentralifierten Schlachthausbetriebe in fanitärer , hygienifcher , veterinärpolizeilicher und
ökonomifcher Hinficht refultieren, ohne jedoch nennenswerten Erfolg zu erzielen . Selbft
wo die Unerträglichkeit der durch die ortszerrtreuten , zumeift übel bewirtfchafteten
Privatfchlachtftätten und die ungenügende und unzuverläffige Überwachung des Fleifch-

19) Entnommen aus : Techn . Gemeindebl ., Jahrg , 1899- 1900, S, 255.
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Verkehres den Gegenftand allgemeiner Klage bilden , haben fich die Gemeinden dem
Projekt eines Schlachthaufes gegenüber ablehnend verhalten . Der Grund hierfür liegt
fowohl in der Abneigung gegen Neuerungen überhaupt , als befonders in der Be¬
fürchtung , daß durch zu hohe Baukoften der Gemeindefäckel allzufehr belaftet werde .
Darum ift die Schaffung von Normalprojekten für den Bau von Schlachthäufern in den
kleinen Gemeinden ein unabweisbares Bedürfnis . Durch folche wird den Gemeinden
auch die Unterlage für die Berechnung der Koften und für den Überfchlag der
Rentabilität einer ihren Verhältniffen entfprechenden Schlachthausanlage geboten 20) .

Um den Gemeinden beftimmte Normen zu geben , hat der Sanitätsrat einen „Ent¬
wurf von Beftimmungen über die an Schlachthäufer mittelgroßer Gemeinden zu Bellenden
Anforderungen " ausgearbeitet . Darin ift bezüglich des Platzes die frühere Forderung ,
den Schlachthof möglichft weit aus dem Stadtgebiet zu rücken , wegen der Erfchwerung
für kleine Fleifcher fallen gelaffen worden . Geeignetfte Form : Rechteck oder Quadrat .
Für 3000 und weniger Einwohner wird ein Platz von 900 bis 1000 9m genügen .
Der Wafferbefchaffung ift befondere Beachtung zu fchenken . Für die Schlachthalle wird
ausfchließlich das Hallenfyftem empfohlen ; fie kann für alle Tiergattungen gleichzeitig
benutzt werden , wenn für das Brühen der Schweine ein befonderer Raum vorgefehen
ift. Außer diefen Räumen müffen noch vorhanden fein : ein Raum für die Kuttelei,
ein Zimmer für den Tierarzt , ein Ablegeraum für die Fleifcher , ein Raum für die

Wampenwäfche , eine Düngergrube , Aborte , Abwafferklärung , ein Stall zur vorläufigen
Unterbringung von Schlachtvieh , unter Umftänden ein Pferde - Schlachtraum . Für
einen Großvieh -Schlachtftand werden 8 9m

, für einen folchen für Kleinvieh 1 ,29 m , für
Schweine 2,o qm berechnet . Höhe der Betriebsräume mindeftens 3,50 m .

Beifpiel für die Berechnung des Raumbedarfes . Die nach dem Durchfchnitt von
3 Jahren fich ergebenden Schlachtziffern werden um Vs erhöht ; ferner find 3 Schlachttage in der
Woche und obiges Flächenmaß zugrunde gelegt . Angenommen , es würden nach dem dreijährigen
Durchfchnitt in einer Gemeinde gefchlachtet : 250 Stück Großvieh , 180 Stück Kleinvieh und

340 Schweine , dazu V3 = 330 — 240 — 450 . Bei 156 Schlachtagen ( 3 in der Woche) auf
1 Schlachttag 2 Großvieh , 1,5 Kleinvieh und 3 Schweine. Demnach mit Zufchlag von Vs '- Großvieh
2 x 8 = 16 + 5 = 21 qm ; Kleinvieh 1,5 X 1,2 = 1,8 + 0,6 = 2,4 qm Schweine 3x2 = 6 + 2 = 8qm ;
zufammen 31,4 qm . Hierzu ift das Mindeftmaß der Kuttelei mit 8 9“ und des Brühraumes mit 8 qm
zu berechnen ; alsdann ist das Gefamtmaß 47,4 qm .

Für die innere Einrichtung : Paneel (Zement) von 2 ra Höhe ; mit Ölfarbe Holz¬
werk mit Öl und nicht mit fcharfriechendem Material zu ftreichen . Weitere Forderungen :

undurchläffiger Fußboden , Abflußrinnen mit gutem Gefälle , gute Ventilation , viel Licht

(Fenfter 1/6 der Bodenflächen ) , Fenfter nicht nach Süden . Ausreichender Waffer -Zu- und
Abfluß . Wahl des Klärfyftems von Fall zu Fall zu entfcheiden . Zur mafchinellen Einrichtung
gehören : eiferne Winden , verankerte Bodenringe , eiferne Hakenrahmen , Haken im Ab-
ftand von 25 cm

, Brühkeffel , Krane für Schweine ; für die Kaldaunenwäfche : Brühbottich
und kleine Gefäße und Tifchchen, . und zum Spülen der Wampen ein Trog mit Ablaß ;
für Kleinvieh : Schlachtböcke , Kaldaunenwagen . Pferde -Schlachthaus ift abgefondert vom

übrigen Schlachtraume , durch eine eigene Zufahrtftraße zugänglich , anzulegen ; Fläche
mindeftens 12 9“ ( Höhe mindeftens 3,50 ; Abfälle getrennt von den anderen .

Kühlräume werden anempfohlen .
Talgfchmelzereien , Knochenfiedereien unterliegen befonderer Konzeffion . Die Auf-

ftellung eines Keffels zum Abkochen des in gekochtem Zuftande freizugebenden minder¬

wertigen Fleifches, fowie zur Fettfchmelze ift im Intereffe der verlufttragenden Fleifcher

empfehlenswert 21 ) .
80) Schwarz berechnet für eine Stadt von 2000 bis 6000 Einwohnern die Koften eines Schlachthaufes ohne Kühl¬

anlage zu 38000 Mark.
2l) Das Mindeftmaß der bei der Neuanlage und Einrichtung von Schlachthäufern in kleineren Gemeinden zu

ftellenden Anforderungen. Gutachten des k. k. fchlefifchen Landes-Sanitätsrats. Öfterr . Sanitätswefen i8gg, Nr. 32 u. 33.
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